
Mit freundlichen Grüßen

Stefan Härtl
Steuerberater

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Abzug von Bewirtungsaufwendungen ist auch an formelle Voraussetzungen 
gebunden. Es reicht nicht, als Bewirtungsnachweis nur die Namen aller teil- 
nehmenden Personen und als Anlass „Geschäftsfreundebewirtung, Kunden- 
bewirtung, Arbeitsessen“ zu notieren. Der Vermerk sollte stichwortartig den 
konkreten betrieblichen Anlass erkennen lassen.

Immer wieder wird um die Behandlung von Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschlägen 
gestritten z. T. mit der Folge, dass nicht nur Lohnsteuer, sondern auch Sozial- 
versicherungsbeiträge für mehrere Jahre nachzuzahlen sind. Deshalb sollte der 
Grundsatz beachtet werden, dass die geleisteten Stunden im Normalfall durch 
Einzelaufstellungen nachgewiesen werden müssen.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen Themen?
Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

04 / 2012

Kinder

Beiträge zur Kranken- und Pflege- 
versicherung eines Kindes sind 
Sonderausgaben bei den Eltern
Die von Eltern im Rahmen der Un- 
terhaltspflicht getragenen eigenen 
Beiträge zur Kranken- und Pflegever-
sicherung eines steuerlich zu berück-
sichtigenden Kindes gelten als eigene 
Beiträge der Eltern.
 Die Beiträge können insgesamt nur 
einmal steuerlich geltend gemacht wer- 
den. Beantragen also die Eltern den Ab- 
zug der Beiträge des Kindes in voller 
Höhe als Sonderausgaben, scheidet ein 
Sonderausgabenabzug dieser Beiträge 
beim Kind aus. Der Abzug der Beiträge 
darf aber nach nachvollziehbaren Krite-
rien zwischen Eltern und Kind aufge-
teilt werden.
 Unerheblich ist, ob die Eltern tat- 
sächlich die Beiträge bezahlt haben. Es 
reicht, wenn die Unterhaltspflicht der 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

2 Für den abgelaufenen Monat.
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern (ohne 
Dauerfristverlängerung) für das vorangegangene Kalender- 
vierteljahr.

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (mit 
Dauerfristverlängerung) für das vorangegangene Kalender- 
vierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldun- 
gen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungs- 
zeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) ab-
gegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto 
des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zah- 
lung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanz-
amt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugser-
mächtigung erteilt werden.

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 24.04./24.05.2012) an die jeweilige Einzugsstelle über-
mittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.

Termine Steuern / Sozialversicherung April /Mai 2012

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

10.04.2012 1 10.05.2012 2

Umsatzsteuer 10.04.2012 3 10.05.2012 4 

Ende der Schonfrist Überweisung 5  
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 6

13.04.2012 14.05.2012

06.04.2012 07.05.2012

Gewerbesteuer Entfällt 15.05.2012

Grundsteuer Entfällt 15.05.2012

Ende der Schonfrist Überweisung 5  
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch: Scheck 6

Entfällt 18.05.2012

Entfällt 11.05.2012

Sozialversicherung 7 26.04.2012 29.05.2012

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.



Eltern durch Sachleistungen (Unterhalt, 
Verpflegung) erfüllt wurde. Die eigenen 
Einkünfte des Kindes kürzen nicht den 
Sonderausgabenabzug.
(Quelle: Verfügung der Oberfinanzdirek- 
tion Magdeburg)

Inländischer Wohnsitz in kinder-
geldrechtlichem Sinne bei Fortzug 
wegen Berufstätigkeit im Ausland
Ein inländischer Wohnsitz wird durch 
kurzzeitige Besuche oder sonstige 
kurzfristige Aufenthalte nicht beibehal-
ten oder begründet. Ein inländischer 
Wohnsitz ist Voraussetzung für einen 
Kindergeldanspruch, wenn sich ein Kin-
dergeldberechtigter im Ausland aufhält 
und dieser Aufenthalt auf mehr als ein 
Jahr angelegt ist. Als weitere Voraus-
setzung müssen die Kinder im Inland, 
einem Mitgliedstaat der EU oder in ei-
nem Staat, in dem ein Abkommen des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
Anwendung findet, einen Wohnsitz oder 
einen gewöhnlichen Aufenthalt haben.

 Ein inländischer Wohnsitz ist nicht 
gegeben, wenn eine Wohnung nur 
zu kurzfristigen Aufenthalten, zu Ur-
laubszwecken oder anderen familiären 
Zwecken von der im Ausland lebenden 
Familie genutzt wird. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn es sich dabei um 
eine im Inland gelegene 51 qm große 
Zweizimmerwohnung eines Angehöri-
gen handelt.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanz-
hofs)

Unternehmer/Beteiligungen

Abzug von Bewirtungsaufwendungen 
eines Hotelbetriebs mit Restaurant
Bewirtungsaufwendungen, die betrieb-
lich veranlasst sind, sind grundsätzlich 

Betriebsausgaben. Sie sind allerdings 
nur zu 70 % zum Abzug zugelassen. 
Folgende Grundsätze sind nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs zu 
beachten:
�� Die Ausnahmeregelung (Abzug der 

Aufwendungen in voller Höhe als Be-
triebsausgaben) setzt voraus, dass der 
Gastwirt die Aufwendungen entweder 
anlässlich einer Bewirtung von zahlen-
den Gästen (Freigetränk) oder in Form 
der Präsentation bestimmter Speisen 
zu Werbezwecken tätigt.
�� Die Bewirtung von Geschäftsfreun-

den oder potenziellen Kunden anläss-
lich geschäftlicher Besprechungen, die 
auch ohne die Einnahme einer Mahl-
zeit möglich sind, fallen nicht unter die 
Ausnahmeregelung. Solche Aufwen-
dungen sind nur zu 70 % absetzbar.
�� Aufwendungen anlässlich des Be-

triebsjubiläums eines Hotelbetriebs mit 
Restaurants sind ebenfalls nur zu 70 % 
abzugsfähige Betriebsausgaben.

Anteil an Instandsetzungs- 
rückstellung ist zu aktivieren
Wohnungseigentümergemeinschaften 
müssen für zukünftige Instandsetzun- 
gen eine Rückstellung bilden und da- 
rauf einzahlen. Die Einzahlungen auf 
diese Rückstellung hat der Bundesfi-
nanzhof bisher nicht als abzugsfähigen 
Aufwand angesehen. Erst Entnahmen 
aus der Rückstellung sind steuerlich zu 
berücksichtigen.
 Befindet sich eine Eigentumswoh- 
nung im Betriebsvermögen eines bi- 
lanzierenden Unternehmens, sind die 
Anteile des Unternehmers an der In- 
standsetzungsrückstellung in vollem 
Umfang zu aktivieren. So hat der Bun- 
desfinanzhof entschieden. Das Unter- 
nehmen hatte die Zahlungen für die 
Instandsetzungsrückstellung im vollen 
Umfang als Betriebsausgaben gebucht.

Zeitpunkt der Aktivierung 
von zunächst bestrittenen Steuer- 
erstattungsansprüchen
Die Aktivierung von Forderungen rich-
tet sich grundsätzlich nach handels- 
rechtlichen Vorschriften. Danach sind 
Gewinn realisierende Tatbestände erst 
zu berücksichtigen, wenn sie am Ab- 

schlussstichtag verwirklicht sind. For- 
derungen müssen wirtschaftlich in der 
Vergangenheit verursacht und am Bi-
lanzstichtag hinreichend sicher sein. Es 
kommt nicht darauf an, ob sie bereits 
zivil- oder öffentlich-rechtlich entstan-
den sind. Lediglich die Anwartschaft 
muss hinreichend konkretisiert sein.
 Unter Berücksichtigung dieser han- 
delsrechtlichen Grundlagen ist ein An- 
spruch auf Vorsteuererstattung bereits 
dann zu aktivieren, wenn eine Rech-
nung vorliegt. Ob dabei alle Ordnungs-
mäßigkeitskriterien erfüllt sind, ist 
unerheblich. Allein die hinreichende 
Vermutung, dass der Rechnungsaus-
steller sich einer Berichtigung der Rech-
nung nicht widersetzen werde, reicht 
für die Aktivierung des Anspruchs aus.
 Die vorgenannten grundlegenden 
Überlegungen wendet der Bundesfi-
nanzhof auch auf den nachfolgenden 
Fall an: Ein Unternehmer beantragte in 
den Jahren 2001 und 2003, seine aus 
dem Betrieb von Glücksspielgeräten 
erzielten Umsätze steuerfrei zu belas-
sen. Das Finanzamt lehnte den Antrag 
ab, ließ aber ein Ruhen des Verfahrens 
bis zur höchstrichterlichen Entschei-
dung über die Rechtsfrage zu. Der Eu-
ropäische Gerichtshof bestätigte mit 
seinem Urteil aus dem Jahre 2005 
die Steuerfreiheit der entsprechenden 
Umsätze. Das Urteil wurde noch im 
Jahre 2005 im Bundessteuerblatt ver-
öffentlicht. Die Änderung der fraglichen 
Steuerbescheide hat das zuständige 
Finanzamt allerdings erst nach einer 
genaueren Konkretisierung der An-
sprüche im Jahre 2006 vorgenommen.
 Die Umsatzsteuererstattungsansprü- 
che waren trotzdem bereits im Jahres-
abschluss für das Geschäftsjahr 2005 
zu aktivieren. Sie waren am Bilanz-
stichtag durch das Urteil des Europä- 
ischen Gerichtshofs und der Veröffent-
lichung im Bundessteuerblatt realisiert. 
Dass die Änderung der Steuerbeschei-
de noch ausstand und die Anträge auf 
Erstattung noch nicht genau beziffert 
waren, schloss deren Aktivierung nicht 
aus.



Der Abzug von Bewirtungskosten
als Betriebsausgaben ist nur bei
Angabe des konkreten Anlasses
der Bewirtung möglich
Aufwendungen für die Bewirtung 
von Personen aus geschäftlichem 
Anlass dürfen den Gewinn nur in 
Höhe von 70 % der nach allgemei-
ner Verkehrsauffassung als ange-
messen anzusehenden Aufwen- 
dungen mindern. Zum Nachweis der 
Höhe und der betrieblichen Veran-
lassung der Aufwendungen sind 
schriftlich Ort, Tag, Teilnehmer und 
Anlass der Bewirtung sowie die Hö- 
he der Aufwendungen anzugeben. 
Hat die Bewirtung in einer Gaststät- 
te stattgefunden, genügen Angaben 
zu dem Anlass und den Teilneh-
mern der Bewirtung; die Rechnung 
über die Bewirtung ist beizufügen.
 Das Finanzgericht Berlin-Bran-
denburg fordert Belege, auf denen 
der konkrete Anlass der Bewirtung 
genau bezeichnet ist. Es genügt 
nicht, lediglich die Namen und die 
Funktion der bewirteten Personen 
aufzuführen.

Hinweis
Nicht ausreichend ist ferner ein Ver-
merk wie Geschäftsfreundebewir- 
tung, Kundenbewirtung, Arbeitsessen 
oder ähnliches. Der Vermerk sollte 
stichwortartig den konkreten be- 
trieblichen Anlass erkennen lassen.

Die mögliche Pauschalierung der
Einkommensteuer bei Sachzuwen-
dungen an Geschäftskunden ist auch
bei Geschenken im Wert zwischen 
10 € und 35 € vorzunehmen
Zur Pflege der geschäftlichen Bezie-
hungen erhalten Geschäftspartner oder
Kunden häufig Sachzuwendungen (Ge-
schenke, Einladungen). Sachzuwendun-
gen, die im Rahmen einer der Einkunfts-
arten des Einkommensteuergesetzes 
zufließen, sind beim Empfänger der 
Zuwendung grundsätzlich als steuer- 
pflichtige Betriebseinnahmen zu erfas-
sen. Die Versteuerung dieser Zuwen-
dungen scheitert meist daran, dass der 

Empfänger keine Kenntnis über den 
Wert der Sachzuwendung hat.
 Das Einkommensteuergesetz er- 
möglicht deshalb unter bestimmten Vor- 
aussetzungen dem Zuwendenden die 
Übernahme der auf die Sachzuwendun-
gen entfallenden Steuern. Die pauschal 
mit 30 % besteuerten Sachzuwendun-
gen bleiben dann bei der Ermittlung der 
Einkünfte des Empfängers außer An-
satz. Das Wahlrecht zur Pauschalierung 
der Steuer bei Sachzuwendungen kann 
grundsätzlich nur einheitlich ausgeübt 
werden, d. h., alle Sachzuwendungen an 
Geschäftsfreunde und Geschäftskunden 
innerhalb eines Wirtschaftsjahres sind 
pauschal zu besteuern. Die pauschal 
ermittelte Steuer ist als Lohnsteuer mit 
der Lohnsteueranmeldung des Zuwen-
denden anzumelden. Der Zuwendende 
muss den Empfänger der Zuwendung 
von der Steuerübernahme unterrichten.
 Das Finanzgericht Hamburg hat ent-
schieden, dass Sachzuwendungen an 
Geschäftsfreunde auch dann pauschal 
zu besteuern sind, wenn der Wert der 
Zuwendung nur zwischen 10 € und 
35 € beträgt, sofern der Zuwendende 
das Wahlrecht der Pauschalisierung in 
Anspruch nimmt.
 Der Bundesfinanzhof muss ab-
schließend entscheiden.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Keine Steuerfreiheit von pauschal 
gezahlten Sonn-, Feiertags- und 
Nachtzuschlägen ohne Nachweis
Neben dem Grundlohn gezahlte Zu- 
schläge sind nur dann einkommen-
steuerfrei, wenn sie für tatsächlich ge-
leistete Sonn-, Feiertags- oder Nacht- 
arbeit geleistet werden.
 In bestimmten Fällen ist auch 
eine steuerfreie Zahlung pauschaler 
Zuschläge möglich. Werden die Ar-
beitsleistungen fast ausschließlich zur 
Nachtzeit erbracht und werden die Zu-
schläge so bemessen, dass sie unter 
Einbeziehung von Urlaub und Fehlzei-
ten auf das Jahr bezogen die Voraus-
setzungen der Steuerfreiheit erfüllen, 
dann sind die Zuschläge auch ohne 
Einzelnachweis steuerfrei.

 Im Normalfall müssen die geleiste-
ten Stunden durch Einzelaufstellungen 
nachgewiesen werden. Andere Be-
weismittel werden nicht berücksichtigt.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Stellenanzeige „Geschäftsführer 
gesucht“ als geschlechtsbezogene 
Benachteiligung
Der Begriff „Geschäftsführer“ in einer 
Stellenausschreibung ist ohne Zusät- 
ze wie „m/w“ oder „/in“ keine ge-
schlechtsneutrale, sondern eine männ-
liche Berufsbezeichnung, die jedenfalls 
dann das Gebot zur geschlechtsneu-
tralen Stellenausschreibung verletzt, 
wenn im weiteren Text nicht auch weib-
liche Bewerber angesprochen werden. 
Infolge dieser nicht geschlechtsneutra-
len Stellenausschreibung wird eine Be-
nachteiligung wegen des Geschlechts 
vermutet. Das ausschreibende Unter- 
nehmen muss beweisen, dass das 
Geschlecht bei der Bewerberauswahl 
überhaupt keine Rolle gespielt hat. Der 
Nachweis ist nicht schon dadurch ge-
führt, dass eine andere Bewerberin zu 
einem Vorstellungsgespräch eingela-
den wurde.
(Quelle: Urteil des Oberlandesgerichts 
Karlsruhe)

Umsatzsteuer

Leistungsort für Anzahlungen auf 
grundstücksbezogene in- und aus-
ländische Vermittlungsleistungen
Ein Unternehmer vermittelte Hotel-
gutscheine für Hotelübernachtungen 
in in- und ausländischen Hotels. Seine 
Einnahmen betrachtete er so lange 
als steuerfreie Anzahlung, wie Hotel-

Hinweis
Die Prüfung, ob die ggf. monatlich
gezahlten pauschalen Zuschläge mit 
den tatsächlich geleisteten Stunden 
übereinstimmen, sollte der Arbeit-
geber bei Ausscheiden des Arbeit-
nehmers, spätestens aber immer 
zum Jahresende vornehmen und 
die Aufzeichnungen des Arbeitneh-
mers zum Lohnkonto nehmen.
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gende Steuer nicht abziehbar ist. Da 
das Einkommensteuergesetz einen 
Abzug der Einkommensteuer bei der 
Einkünfteermittlung verbietet, unterlie-
gen die Zinsen auf Einkommensteuer- 
erstattungen nicht der Einkommen-
steuer.
 Mit dem Jahressteuergesetz 2010 
hatte der Gesetzgeber eine „klarstel-
lende“ Regelung in das Gesetz aufge-
nommen, nach der sämtliche Zinsen 
auf Steuererstattungen auch rückwir- 
kend der Einkommensteuer unterliegen.
 Wegen des Verstoßes gegen das 
Rückwirkungsverbot erhebt nun der 
Bundesfinanzhof verfassungsrechtliche 
Bedenken. Der Ausgang des Hauptsa-
cheverfahrens bleibt abzuwarten.

Ehegattensplitting auch für 
gleichgeschlechtliche Paare?
Der Gesetzgeber hat eine zivilrecht- 
liche Gleichstellung für gleichge-
schlechtliche Lebenspartner durch das 
Lebenspartnerschaftsgesetz im Jahr 
2001 bestimmt. Konsequenzen für das 
Einkommensteuerrecht hat er nicht ge-
zogen. Das Bundesverfassungsgericht 
hat zwischenzeitlich entschieden, dass 
eine Gleichstellung der eingetragenen 
Lebenspartnerschaft zu erfolgen habe. 
Diese Entscheidungen zum Erbschaft- 
steuer- und Schenkungsteuerrecht wer- 
den wohl entscheidend sein für die 
Beurteilung der Anwendung des Split-
tingtarifes und der Zusammenveranla-
gung von eingetragenen Lebenspart-
nerschaften.
 Zu diesem Problem gibt es be-
reits einige Finanzgerichtsbeschlüsse 
im Rahmen einer beantragten Aus-
setzung der Vollziehung: Das Finanz- 
gericht Köln hat entschieden, dass ein- 
getragene Lebenspartnerschaften bis 
zu einer Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts bei der Lohn- und 
Einkommensteuer vorläufig wie Ehe-
gatten zu behandeln sind. Das Schles- 

wig-Holsteinische Finanzgericht hat vor 
wenigen Monaten entschieden, dass 
eingetragene Lebenspartner vorläufig 
einen Anspruch auf Eintragung der 
Lohnsteuerklasse III haben. Das Nie- 
dersächsische Finanzgericht hat ent- 
schieden, dass der Ausschluss von 
Partnern einer eingetragenen Lebens- 
partnerschaft von der Anwendung der 
Regelungen über das Ehegattensplit-
ting verfassungswidrig ist.

 Bundesverfassungsgericht und Bun- 
desfinanzhof müssen abschließend ent- 
scheiden.

buchungen noch nicht vorgenommen 
waren. Dieser Auffassung ist der Bun-
desfinanzhof nicht gefolgt.
 Das von den Kunden bei Ausgabe 
der Hotelschecks bezahlte Entgelt an 
den Vermittler unterliegt als Anzahlung 
für eine Vermittlungsleistung im Inland 
der Umsatzsteuer. Führt die tatsäch-
liche Vermittlungsleistung später zu ei- 
ner Hotelbuchung im Ausland, ist in dem 
entsprechenden Besteuerungszeitraum 
eine Berichtigung vorzunehmen.

Umsatzsteuerfreiheit des 
Behindertenfahrdiensts eines 
Wohlfahrtsverbands
Führt ein Mitglied eines Wohlfahrtsver-
bands satzungsgemäß auf Grund von 
Verträgen mit Dritten (z. B. Sozialamt, 
Jugendamt) Fahrten für Menschen mit 
Behinderungen durch, sind die Entgel-
te regelmäßig von der Umsatzsteuer 
befreit. Insbesondere ist entgegen der 
Verwaltungsauffassung auch die Vor-
aussetzung erfüllt, dass die Leistungen 
dem nach der Satzung begünstigten 
Personenkreis unmittelbar zugute kom-
men. Dass die Vertragsbeziehungen zu 
Dritten bestehen, ist für das unmittel-
bare Zugutekommen unerheblich.
 Voraussetzung für die Umsatzsteu-
erfreiheit ist nicht, dass die Leistungen 
im Rahmen eines Zweckbetriebs der 
gemeinnützigen Körperschaft erfolgen. 
Auch wirtschaftliche Geschäftsbetrie-
be sind von der Umsatzsteuer befreit, 
wenn die allgemeinen Voraussetzun-
gen für die Steuerbefreiung vorliegen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Sonstiges

Steuerpflicht von Erstattungszinsen
Bis einschließlich 1998 konnten die an 
das Finanzamt gezahlten Nachzahlungs- 
zinsen als Sonderausgaben abgezogen 
werden. Diese Möglichkeit ist mit Wir- 
kung ab 1999 entfallen. Geblieben ist 
allerdings die Regelung, dass Erstat- 
tungszinsen zu versteuern sind. 2010 
hatte der Bundesfinanzhof seine Recht- 
sprechung dahin gehend geändert, 
dass Erstattungszinsen nicht zu ver-
steuern sind, wenn die zu Grunde lie-

Hinweis
Gegen belastende Einkommen-
steuerbescheide sollte Einspruch 
eingelegt und Ruhen des Verfah-
rens beantragt werden.

Hinweis
Betroffene sollten die Zusammen- 
veranlagung mit Anwendung des 
Splittingtarifs beantragen. Bei Nicht- 
anwendung des Splittingtarifs im 
Steuerbescheid ist Einspruch ein- 
zulegen mit Hinweis auf die an-
hängigen Verfahren vor dem Bun-
desverfassungsgericht und dem 
Bundesfinanzhof. Wird eine bean-
tragte Aussetzung der Vollziehung 
abgelehnt, sollte ebenfalls Ein-
spruch eingelegt werden.


